Evangelische Kirchgemeinde Schlatt
I.  Benützungsreglement Kirchgemeindehaus


1.  Allgemeines


1.1. Die Räumlichkeiten dienen in erster Linie der Kirchgemeinde.
Für kirchliche Gruppen ist die Benützung der Räume kostenlos.

1.2. Das Kirchgemeindehaus steht auf Anfrage hin für private Anlässe, 
die an einen Gottesdienst anschliessen, offen, z. B. Apéros nach Taufen, 
Trauungen.

1.3. Ausserkirchliche Veranstaltungen, die gemeinnütziger, kultureller oder 
privater Natur sind, z. B. Geburtstagsfeiern, sowie Veranstaltungen, die der Volksbildung dienen, können auf Gesuch hin bewilligt werden.
Die Veranstaltungen sollen dem christlichen Glauben nicht widersprechen.

1.4. Der Belegungsplan ist im Unterrichtsraum aufgehängt.
Kirchliche Anlässe tragen die Verantwortlichen ein. 
Andere Anlässe sind rechtzeitig ans Präsidium zu melden.

1.5. Gesuche sind an das Präsidium zu stellen. Nach Bewilligung erhalten die Veranstalter das Benützungsreglement und die Hausordnung.
Öffnen und Schliessen der Räume für nichtkirchliche Veranstaltungen durch Präsidium oder Pfarrer/in.
Allfällige Schlüsselausgabe durch das Präsidium.
Rechnungsstellung gemäss Gebührenordnung durch den Kirchenpfleger.

1.6. Reinigung der Räume und Pflege der Umgebung sind in zwei separaten Pflichtenheften geregelt.
2. Gebühren

2.1. Die Gebührenordnung wird durch die Kirchenvorsteherschaft festgelegt.
Die Tarife sind aus beiliegendem Blatt ersichtlich.


2.2. Mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen werden zu Lasten des Benützers instand gestellt.


2.3. Für kirchliche Gruppen ist der Versicherungsschutz gewährleistet.
Für ausserkirchliche Veranstaltungen ist die Versicherung Sache der Benützer.

3. Schlussbestimmungen


Dieses Benützungsreglement und diese Hausordnung ersetzen die Früheren und treten sofort in Kraft. 

Schlatt, im Mai 2006                                                 Evangelische Kirchenvorsteherschaft
